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Prüfung des Jahresabschlusses gemäß § 111 GemO unter Einbeziehung der 

zugrundeliegenden Buchführung sowie der gesetzlichen Vorschriften und 

der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung. 

 

Prüfungsunterlagen: 

 

 

 

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg zum 

31.12.2021 

Wirtschaftsplan 2021 mit Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan 

Rechnungen und Buchungsbelege 

Girokontoauszüge 

Anlagenverzeichnis 

Offene-Posten-Liste der Geschäftspartner 

 

 

Prüfungsergebnis: 

 

 

 

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung 

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Eigenbetriebs. Der Rechenschaftsbericht gibt insgesamt eine zutreffende 

Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebs. 
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GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung 

GemKVO Gemeindekassenverordnung 

GemO Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
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Zust.-BA Zuständigkeitsordnung über das Bewirtschaftungs- und Anordnungswesen 
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1. Allgemeine Angaben 

1.1 Einrichtung eines Eigenbetriebs 

 

Gemeinden können Unternehmen, Einrichtungen und Hilfsbetriebe im Sinne des § 102 Abs. 1, 3 und 4 Satz 

1-3 GemO als Eigenbetriebe führen, wenn deren Art und Umfang eine selbständige Wirtschaftsführung recht-

fertigen (§ 1 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992, zuletzt geändert am 17.06.2020). 

 

Der Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg hat in seiner Sitzung am 28.05.2003 (Vorl.Nr. 161/03) die Gründung 

des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg zum 01.01.2004 beschlossen. Die Umwandlung der Kos-

tenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung, die bis dahin in der Betriebsform des Regiebetriebs im 

städtischen Haushalt geführt wurde, in einen öffentlich-rechtlichen Eigenbetrieb wurde am 30.04.2003 und 

22.05.2003 im Bauausschuss und am 06.05.2003 im Verwaltungsausschuss vorberaten. 

 

Eigenbetriebe werden als rechtlich unselbständige Einrichtungen (als sog. Sondervermögen) der Stadt  

geführt. Sie sind in wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht, mit eigenem Wirtschaftsplan und  

Rechnungswesen, selbständig und werden nach kaufmännischen Grundsätzen geleitet. 

 

Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb wurde im Verwaltungs- und Bauausschuss vorberaten und vom 

Gemeinderat am 26.11.2003 (Vorl.Nr. 421/03) erlassen. Sie trat zum 01.01.2004 in Kraft. Die letzte Ände-

rung der Betriebssatzung wurde im Ausschuss für Mobilität, Technik und Umwelt am 18.07.2019 vorberaten 

und im Gemeinderat am 24.07.2019 beschlossen (Vorl. 249/19). 

 

 

1.2 Zweck des Eigenbetriebs 

 

Gegenstand der Unternehmung ist die Abwasserbeseitigung (das im Stadtgebiet anfallende Abwasser der 

Grundstückseigentümer abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten) nach Maßgabe des 

Bundes- und Landesrechts sowie ortsrechtlicher Regelungen. 

 

Aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen wird auch teilweise das Abwasser aus sieben benachbarten  

Gemeinden und der WZG in Möglingen beseitigt. 
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1.3 Organe des Eigenbetriebs 

 

Die Organe des Eigenbetriebs sind  

� der Gemeinderat 

� der Betriebsausschuss 

� der Oberbürgermeister 

� die Betriebsleitung 

 

Die Mitglieder des Gemeinderats im Geschäftsjahr 2021 sind im Anhang zum Jahresabschluss (Ziffer 7.11) 

aufgeführt. 

 

Die Betriebsleitung hat die Leitung des Fachbereichs Tiefbau- und Grünflächen inne. Im Geschäftsjahr 2021 

war dies Frau Dipl. Ing. Ulrike Schmidtgen. 

 

Die Betriebsleitung hat nach § 8 Abs. 5 der Betriebssatzung den Oberbürgermeister und den Betriebsaus-

schuss Stadtentwässerung halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen schriftlich zu 

unterrichten.  

 

Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Stadtverwaltung und zur Sicherung der Aufgabenerfüllung des Eigenbe-

triebs hat der Oberbürgermeister gemäß § 10 EigBG eine Regelung getroffen, mit welcher die allgemeinen 

Dienstvorschriften der Stadtverwaltung (z.B. Zuständigkeitsordnung, ADO) auch auf den Eigenbetrieb An-

wendung finden (Einheitlichkeitsordnung, Verf.Nr. 147/20).  

 

Gemäß § 8 der Zuständigkeitsordnung über das Bewirtschaftungs- und Anordnungswesen (Zust.-BA) gilt 

diese (mit Ausnahme des zweiten Teils) auch für den Eigenbetrieb. Darüber hinaus sind in § 9 der Betriebs-

satzung noch weitergehende Zuständigkeiten festgelegt. 
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2. Prüfungsauftrag 

 

Nach § 111 Abs. 1 GemO i.V.m. § 13 Abs. 1 GemPrO hat der Fachbereich Revision den Jahresabschluss 

des Eigenbetriebs vor der Feststellung durch den Gemeinderat in entsprechender Anwendung des § 110 

Abs. 1 GemO, d. h. im gleichen Umfang wie den Jahresabschluss der Stadt, zu prüfen. Die Prüfung hat sich 

auf die gesamte Wirtschaftsführung, das Rechnungswesen und die Vermögensverwaltung zu erstrecken. 

 

Inhalt und Umfang der Prüfung waren demnach insbesondere, ob 

� die für die Stadtverwaltung Ludwigsburg geltenden und auf den Eigenbetrieb anzuwendenden gesetz-

lichen Vorschriften eingehalten worden sind (EigBG, GemO, GemHVO, GemKVO), 

� einzelne Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt 

sind, 

� der Wirtschaftsplan eingehalten wurde, 

� das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen sind, 

� die Beschlüsse des Gemeinderats und seiner beschließenden Ausschüsse eingehalten wurden, 

� die Anordnungen des Oberbürgermeisters beachtet wurden, 

� die Lieferungen und Leistungen der Stadt an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und umgekehrt  

angemessen vergütet wurden. 

 

Ferner obliegen dem Fachbereich Revision im Bereich des Eigenbetriebs folgende Aufgaben: 

� Laufende Prüfung der Kassenvorgänge zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses  

(§ 112 Abs. 1 GemO) 

� Kassenüberwachung, insbesondere die Vornahme der Kassenprüfungen (§ 112 Abs. 1 GemO) 

 

Regelungen zur Durchführung der Prüfung sind in §§ 1 bis 13 GemPrO enthalten. 

 

 

 

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

3.1 Gegenstand der Prüfung 

 

Der Bericht bezieht sich auf die Prüfung des Jahresabschlusses 2021.  

 

Die Eigenbetriebsleitung trägt die Verantwortung für den Jahresabschluss, den Rechenschaftsbericht sowie 

die uns erteilten Auskünfte und vorgelegten Unterlagen.  

 

 

3.2 Art und Umfang der Prüfung 

 

Wir haben die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 von Juli bis September 2022 (mit Unterbre-

chungen) durchgeführt. Einzelheiten über die Prüfungsdurchführung haben wir nach Art, Umfang und Er-

gebnis in unseren Arbeitspapieren dokumentiert.  

 

Die Prüfung wird i. d. R. als Stichproben- oder Systemprüfung durchgeführt. Bei großen Datenmengen erfolgt 

in geeigneten Einzelfällen eine maschinelle Analyse der Grundgesamtheit. Bei der Prüfung können nach 

Schwierigkeit und wirtschaftlicher Bedeutung sowie unter Berücksichtigung der Risikoaspekte der einzelnen 
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Prüfungsgebiete Schwerpunkte gebildet werden. Diese werden abhängig von rechtlichem und finanziellem 

Risiko sowie wirtschaftlicher Bedeutung in angemessenen Zeitabständen und im Rahmen der Prüfungska-

pazitäten des Rechnungsprüfungsamts geprüft (vgl. § 3 GemPrO). 

 

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind zeitnah und umfassend erteilt worden. 

 

 

3.3 Überörtliche Prüfung 

 

Im Rahmen der Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt Ludwigsburg für die 

Jahre 2015 bis 2019 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg wurden auch die wirtschaft-

lichen Verhältnisse und die Ordnungsmäßigkeit der Betriebsführung des Eigenbetriebs in den Jahren 2017 

bis 2020 geprüft. 

 

Der Fachbereich Finanzen wird den Wirtschaftsausschuss zu gegebener Zeit über die wesentlichen Inhalte 

der o.g. Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg unterrichten.  

 

3.4 Wirtschaftsplan 

 

Der Wirtschaftsplan 2021 einschließlich des Finanzplans für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024 wurde in 

der Sitzung des Betriebsausschusses Stadtentwässerung Ludwigsburg 19.11.2020 vorberaten und am 

01.12.2020 im Gemeinderat beschlossen (Vorl.Nr. 378/20).  

 

Das Regierungspräsidium hat mit Schreiben (Aktenzeichen RPS14-2241-2/38/279) vom 22.02.2021 die Ge-

setzmäßigkeit des Wirtschaftsplans 2021 bestätigt. 

 

 

3.5 Vorjahresabschluss 

 

Nach Vorberatung im Betriebsausschuss am 17.03.2022 hat der Gemeinderat am 23.03.2022 den durch 

Fachbereich Revision geprüften Jahresabschluss 2020 festgestellt (Vorl.Nr. 075/22). Eine Entlastung der 

Geschäftsführung fand für das Geschäftsjahr 2020 statt. 

 

Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 

erfolgte am 02.04.2022 in der Ludwigsburger Kreiszeitung. Der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbe-

richt wurden an sieben Tagen öffentlich ausgelegt. 
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4. Jahresabschluss 2021 

4.1 Ergebnisrechnung 

 

Die Ergebnisrechnung ist an die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung angelehnt. Sie bildet den 

Ressourcenverbrauch in einem Haushaltsjahr periodengerecht ab. Um dies zu erreichen, sind die Erträge 

und Aufwendungen nach dem Verursacherprinzip in dem Jahr zu buchen, dem sie wirtschaftlich 

zuzuordnen sind.  

Der Saldo aus der Ergebnisrechnung (Jahresüberschuss / -fehlbetrag) fließt am Jahresende in die Bilanz und 

führt dort zu einer Erhöhung oder Verminderung der Passivposition Eigenkapital. Überschüsse sind den ent-

sprechenden Rücklagen zuzuführen.  

 

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen: 

 

Ordentliches Ergebnis 160.147,93 

+ Sonderergebnis 0,00 

= Jahresergebnis 160.147,93 

 

Die Ergebnisbehandlung ist unter den entsprechenden Positionen der Bilanz und der Gesamtergebnisrech-

nung dargestellt. 

 

 

4.1.1 Planvergleich Ergebnisrechnung 

 

Gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO sind für den Gesamthaushalt und für jeden Teilhaushalt die Planansätze den 

Werten der Ergebnis- und Finanzrechnung gegenüberzustellen. Entsprechende Übersichten sind den 

Unterlagen zum Jahresabschluss beigefügt. 

 

Position 
Ist 2021 Plan 2021 Veränderung 

Euro Euro Euro 

Ordentliches Ergebnis 160.147,93 160.147,00 0,93 

Sonderergebnis 0,00 0,00 0,00 

Gesamtergebnis 160.147,93 160.147,00 0,93 

 

Das tatsächliche ordentliche Ergebnis (Saldo zwischen den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwen-

dungen) schließt mit einem Überschuss von 160.147,93 Euro ab.  

 

Das Sonderergebnis beträgt 0,00 Euro.  

 

Nähere Einzelheiten sind im Rechenschaftsbericht des Eigenbetriebs dargestellt. 
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4.1.2 Konsumtive Ermächtigungsübertragungen 

 

Ansätze für nicht investive Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für 

übertragbar erklärt werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO).   

 

Allerdings sind diese Übertragungen des Ergebnishaushalts nur zulässig, wenn dadurch das geplante 

Gesamtergebnis des aktuellen Haushaltsjahres nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften be-

achtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).  

 

Es wurden keine konsumtiven Ermächtigungen in das Folgejahr übertragen. 

 

 

4.2 Finanzrechnung 

 

In der Finanzrechnung werden die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip in dem 

Haushaltsjahr gebucht, in dem sie bei der Kasse eingehen oder von ihr geleistet werden. Der Saldo von 

Einzahlungen und Auszahlungen erhöht als Mittelüberschuss die liquiden Mittel in der Bilanz und verringert 

sie als Mittelbedarf. 

 

Für das Jahr 2021 ergibt sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von 590.247,99 Euro  

(Vorjahr: 410.308,09 Euro).  

 

 

Finanzpositionen 
Ergebnis 2021 

in Euro 
Ergebnis 2020 

in Euro 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.416.834,56 10.750.941,58 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.078.950,88 -7.956.848,39 

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 2.337.883,68 2.794.093,19 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 377.567,00 258.065,29 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.138.969,43 -4.028.304,08 

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -1.761.402,43 -3.770.238,79 

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 576.481,25 -976.145,60 

Einzahlungen Aufnahme von Krediten für Investitionen 2.000.000,00 11.150.000,00 

Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen -2.060.307,03 -9.752.778,71 

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeit -60.307,03 1.397.221,29 

Änderung Finanzierungsmittelbestand 516.174,22 421.075,69 

Haushaltsunwirksame Einzahlungen 84.418,95 1.104.328,30 

Haushaltsunwirksame Auszahlungen -10.345,18 -1.115.095,90 

Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen 74.073,77 -10.767,60 

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 2.413.263,49 2.002.955,40 

Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln 590.247,99 410.308,09 

Endbestand an Zahlungsmitteln 3.003.511,48 2.413.263,49 
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4.2.1 Zahlungsmittelbestand / Liquide Mittel 

 

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2021 einen Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 3.003.511,48 

Euro aus (Vorjahr: 2.413.263,49 Euro). Der Zahlungsmittelbestand der Finanzrechnung stimmt mit den ta-

gesabschlussrelevanten liquiden Mitteln der Bilanz überein. 

 

 

4.2.2 Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss 

bzw. -bedarf) kann für die Eigenfinanzierung von Investitionen oder für die Schuldentilgung verwendet wer-

den und ist deshalb ein wichtiger Indikator für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Eigen-

betriebs. Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt 2.337.883,68 Euro (Vorjahr 

2.794.093,19 Euro). 

 

Finanzpositionen 
Ergebnis 2021 

in Euro 
Ergebnis 2020 

in Euro 

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0,00 11.412,50 

Öffentlich-rechtliche Entgelte 9.094.295,97 9.340.693,60 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 98.352,77 107.590,44 

Kostenerstattung und Kostenumlagen 1.222.752,52 1.290.224,01 

Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 

Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1.433,30 1.021,03 

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.416.834,56 10.750.941,58 

Personalauszahlungen -2.222.831,08 -2.270.276,46 

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.226.962,14 -3.417.201,23 

Zinsen und ähnliche Auszahlungen -1.278.910,37 -1.312.192,81 

Transferauszahlungen -647.233,39 -211.647,84 

Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -703.013,90 -745.530,05 

Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.078.950,88 -7.956.848,39 

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 2.337.883,68 2.794.093,19 
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4.2.3 Zahlungen aus Investitionstätigkeit 

 

Die Zahlungen aus Investitionstätigkeit gliedern sich wie folgt: 

 

Finanzpositionen 
Ergebnis 2021 

in Euro 
Ergebnis 2020 

in Euro 

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 317.691,76 180.819,48 

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten 59.822,28 77.245,81 

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 

Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzvermögen 0,00 0,00 

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 52,96 0,00 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 377.567,00 258.065,29 

Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.001.579,59 -3.901.961,16 

Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu -142.151,31 -103.022,42 

Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen 0,00 0,00 

Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen -142.151,31 -103.022,42 

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 4.761,47 -23.320,50 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.138.969,43 -4.028.304,08 

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -1.761.402,43 -3.770.238,79 

 

Die Reinvestitionsquote (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Verhältnis zu den Abschreibungen auf 

Sachvermögen und immaterielles Vermögen) beträgt 67% (Vorjahr: 127%). Die Kennzahl gibt an, ob die im 

Haushaltsjahr getätigten Investitionen ausreichend waren, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch 

Abschreibungen auszugleichen. Im Berichtsjahr konnte keine Substanzmehrung des Sachvermögens erzielt 

werden. 

 

 

4.2.4 Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

 

Zu den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zählen Kreditaufnahmen und deren Tilgung, sowie 

die Gewährung und Rückzahlung von Liquiditätskrediten. 

 

Im Wirtschaftsplan 2021 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.500.000 Euro festgesetzt.  

 

Laut Finanzrechnung wurden Kredite für Investitionen über 2.000.000 Euro aufgenommen. Rund 2.060.000 

Euro sind als Rückflüsse/Tilgungen von gegebenen Darlehen zu verzeichnen. 

 

Der Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten wurde auf 2.450.000 Euro festgesetzt.  

 

Der Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt -60.307,03 Euro (Vorjahr: +1.397.221,29 Euro). 

 

Finanzpositionen 
Ergebnis 2021 

in Euro 
Ergebnis 2020 

in Euro 

Einzahlungen Aufnahme von Krediten für Investitionen 2.000.000,00 11.150.000,00 

Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen -2.060.307,03 -9.752.778,71 

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeit -60.307,03 1.397.221,29 
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4.2.5 Haushaltsunwirksame Vorgänge 

 

Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge betreffen alle Zahlungsvorgänge nach § 50 Nr. 37 und 38 

GemHVO. Zu diesen nicht ergebnisrechnungsrelevanten Zahlungen gehören die durchlaufenden Finanzmit-

tel, die Zahlungen aus der Anlage von Kassenmitteln und der Aufnahme und Rückzahlung von Kassenkre-

diten. 

 

Solange einer haushaltsunwirksamen Einzahlung noch keine entsprechende Auszahlung bzw. einer haus-

haltsunwirksamen Auszahlung noch keine entsprechende Einzahlung gegenübersteht, bestehen sonstige 

Forderungen bzw. sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten. Damit verändert sich der Zahlungsmittelbe-

stand der Finanzrechnung. 

 

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen sind mit 84.418,95 Euro ausgewiesen, die haushaltsunwirksamen 

Auszahlungen mit 10.345,18 Euro. 

 

Finanzpositionen 
Ergebnis 2021 

in Euro 
Ergebnis 2020 

in Euro 

Haushaltsunwirksame Einzahlungen 84.418,95 1.104.328,30 

Haushaltsunwirksame Auszahlungen -10.345,18 -1.115.095,90 

Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen 74.073,77 -10.767,60 

 

 

4.2.6 Planvergleich Finanzrechnung 

 

Gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO sind für den Gesamthaushalt und für jeden Teilhaushalt die Planansätze den 

Werten der Ergebnis- und Finanzrechnung gegenüberzustellen. Entsprechende Übersichten sind im 

Rechenschaftsbericht des Eigenbetriebs Stadtentwässerung dargestellt und erläutert. 

 

Position 
Ist 2021 Plan 2021 Veränderung 

Euro Euro Euro 

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.416.834,56 10.564.713,00 -147.878,44 

Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.078.950,88 -9.007.708,00 928.757,12 

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.337.883,68 1.557.005,00 780.878,68 

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 317.691,76 524.800,00 -207.108,24 

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für 
Investitionstätigkeit 

59.822,28 200.000,00 -140.177,72 

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 52,96 0,00 52,96 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 377.567,00 724.800,00 -347.233,00 

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -10.000,00 10.000,00 

Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.001.579,59 -5.545.000,00 3.543.420,41 

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -142.151,31 -84.000,00 -58.151,31 

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 4.761,47 0,00 4.761,47 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.138.969,43 -5.639.000,00 3.500.030,57 

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitions-
tätigkeit 

-1.761.402,43 -4.914.200,00 3.152.797,57 

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 576.481,25 -3.357.195,00 3.933.676,25 
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Position 
Ist 2021 Plan 2021 Veränderung 

Euro Euro Euro 

Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich ver-
gleichbaren Vorgängen für Investitionen 

2.000.000,00 4.500.000,00 -2.500.000,00 

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich ver-
gleichbaren Vorgängen für Investitionen 

-2.060.307,03 -2.000.000,00 -60.307,03 

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzie-
rungstätigkeit 

-60.307,03 2.500.000,00 -2.560.307,03 

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende 
des Wirtschaftsjahres 

516.174,22 -857.195,00 1.373.369,22 

Haushaltsunwirksame Einzahlungen 84.418,95 0,00 84.418,95 

Haushaltsunwirksame Auszahlungen -10.345,18 0,00 -10.345,18 

Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen 74.073,77 0,00 74.073,77 

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 2.413.263,49   

Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln 590.247,99   

Endbestand an Zahlungsmitteln 3.003.511,48   

 

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres verbesserte sich gegenüber 

dem Planwert um 1.373.369,22 Euro auf 516.174,22 Euro (Ist). 

 

Neben einem höheren Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (~0,8 Mio. Euro) war hierfür im We-

sentlichen ein geringerer Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (~3,1 Mio. Euro), sowie ein ge-

ringerer Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (~2,5 Mio. Euro) ursächlich. 

 

Die Abweichungen werden im Detail bereits im Rechenschaftsbericht des Eigenbetriebs ausführlich und 

zutreffend erläutert, weshalb an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet wird. 

 

 

4.2.7 Investive Ermächtigungsübertragungen 

 

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur 

Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens 

jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen 

wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 21 Abs. 1 GemHVO). Eine Beschlussfassung 

ist hierfür nicht erforderlich. 

 

Auf die Übertragung von investiven Haushaltsmitteln wird verzichtet. Die Mittel werden im nächsten Wirt-

schaftsplan neu veranschlagt. 
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4.3 Bilanz 

 

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie gibt Auskunft über die Zusammensetzung des 

Vermögens (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft). Während die Ergebnis- und 

Finanzrechnung „Flussrechnungen“ darstellen, handelt es sich bei der Bilanz um eine Bestandsrechnung. 

 

  31.12.2021 31.12.2020 Veränderung 

    Euro Euro Euro 

Aktiva       

Immaterielle Vermögensgegenstände 251.528,46 266.386,25 -14.857,79 

Sachvermögen    

  Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 12.628,91 12.628,91 0,00 

  Infrastrukturvermögen 60.806.843,01 61.872.772,44 -1.065.929,43 

  Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 1.676.428,13 1.583.270,25 93.157,88 

  Betriebs- und Geschäftsausstattung 263.494,58 245.919,34 17.575,24 

  Vorräte 18.261,20 23.935,88 -5.674,68 

  geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 934.220,68 125.533,78 808.686,90 

Finanzvermögen    

  Öffentlich-rechtliche Forderungen 2.256.840,75 2.304.395,14 -47.554,39 

  Privatrechtliche Forderungen 449.735,13 518.351,48 -68.616,35 

  Liquide Mittel 3.003.511,48 2.413.263,49 590.247,99 

Abgrenzungsposten    

  Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 2.281,88 3.930,15 -1.648,27 

  Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 1.076.930,57 1.145.147,71 -68.217,14 

Bilanzsumme 70.752.704,78 70.515.534,82 237.169,96 
 

Passiva       

Eigenkapital   98.455,06 258.602,99 -160.147,93 

Fehlbetrag ordentliches Ergebnis 
 

98.455,06 258.602,99 -160.147,93 

  Fehlbeträge aus Vorjahren 258.602,99 549.889,59 -291.286,60 

  Jahresfehlbetrag -160.147,93 -291.286,60 131.138,67 

Sonderposten     

  für Investitionszuweisungen -8.641.047,50 -8.135.113,62 505.933,88 

  für Investitionsbeiträge -3.565.480,26 -3.681.478,04 -115.997,78 

  für Sonstiges -272.836,27 -25.605,14 247.231,13 

Rückstellungen     

  Gebührenüberschussrückstellungen -3.058.799,51 -2.824.189,51 234.610,00 

  sonstige Rückstellungen -890.428,94 -783.330,28 107.098,66 

Verbindlichkeiten     

  Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen -53.693.328,94 -53.753.635,97 -60.307,03 

  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -549.446,50 -1.387.928,83 -838.482,33 

  Sonstige Verbindlichkeiten -179.791,92 -182.856,42 -3.064,50 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 0,00 

Bilanzsumme -70.752.704,78 -70.515.534,82 237.169,96 
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4.3.1 Sachvermögen und Immaterielle Vermögensgegenstände 

 

Bilanzposition 
31.12.2021 

in Euro 
31.12.2020 

in Euro 
Veränderung 

in Euro 

Immaterielle Vermögensgegenstände 251.528,46 266.386,25 -14.857,79 

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 12.628,91 12.628,91 0,00 

Infrastrukturvermögen 60.806.843,01 61.872.772,44 -1.065.929,43 

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 1.676.428,13 1.583.270,25 93.157,88 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 263.494,58 245.919,34 17.575,24 

Vorräte 18.261,20 23.935,88 -5.674,68 

geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 934.220,68 125.533,78 808.686,90 

Summe Sachvermögen 63.711.876,51 63.864.060,60 -152.184,09 

 

Die stichprobenhafte Prüfung des Sachvermögens ergab keine wesentlichen Feststellungen. Die Bilanzierung 

der Anlagen erfolgt grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, welche planmäßig abge-

schrieben werden. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen 

vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, wobei grundsätzlich nach der linearen Methode abgeschrieben 

wird. 

 

Die Erhöhung der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ hängt hauptsächlich mit diver-

sen Kanalsanierungsmaßnahmen zusammen, welche bis zum 31.12.2021 noch nicht abgeschlossen waren. 

Bei der Umbuchung der Anlagen im Bau auf die entsprechenden Anlagen im Zuge der Fertigstellung sollte 

zukünftig stets darauf geachtet werden, dass der Abschreibungsbeginn dem Aktivierungsdatum entspricht. 

 

Ein Leitfaden für die Inventarisierung der Anlagen des Eigenbetriebs SEL mit der Berücksichtigung der Be-

sonderheiten eines Abwasserbetriebes befindet sich im Aufbau. 

 

 

4.3.2 Finanzvermögen 

 

Das Finanzvermögen umfasst im bilanziellen Sinne u.a. Wertpapiere, Beteiligungen, Forderungen und liquide 

Mittel. Die Stadtentwässerung Ludwigsburg ist weder im Besitz von Wertpapieren noch von Beteiligungen 

sowie Anteilen an verbundenen Unternehmen. 

  

Bilanzposition 
31.12.2021 

in Euro 
31.12.2020 

in Euro 
Veränderung 

in Euro 

Öffentlich-rechtliche Forderungen 2.256.840,75 2.304.395,14 -47.554,39 

Privatrechtliche Forderungen 449.735,13 518.351,48 -68.616,35 

Liquide Mittel 3.003.511,48 2.413.263,49 590.247,99 
 

Summe Finanzvermögen 5.710.087,36 5.236.010,11 474.077,25 

 

Das Finanzvermögen nahm gegenüber dem Vorjahr um 474.077,25 Euro zu.  

 

Die privatrechtlichen Forderungen beinhalten das Finanzierungsleasing mit den Technischen Diensten  

Ludwigsburg (Hochdruckspülwagen). Im Berichtsjahr wurde schwerpunktmäßig die Periodenabgrenzung der 

öffentlich-rechtlichen Forderungen und die damit zusammenhängenden Erträge geprüft.  
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Die liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahr um 590.247,99 Euro erhöht. Es gab keine Abwei-

chungen zwischen den in der Bilanz und der Finanzrechnung ausgewiesenen liquiden Mittel / Endbestand 

an Zahlungsmitteln. Die entsprechenden Bankauszüge lagen vor.  

 

Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

 

 

4.3.3 Abgrenzungsposten 

 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 48 Absatz 1 GemHVO vor dem Abschlussstichtag für 

Ausgaben zu bilden, soweit diese Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 

 

Bilanzposition 
31.12.2021 31.12.2020 Veränderung 

in Euro in Euro in Euro 

aktive Rechnungsabgrenzungsposten 2.281,88 3.930,15 -1.648,27 

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 1.076.930,57 1.145.147,71 -68.217,14 

Summe Abgrenzungsposten 1.079.212,45 1.149.077,86 -69.865,41 

 

Der Eigenbetrieb wies für das Jahr 2021 aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2.281,88 Euro 

aus. Dabei handelt es sich um Beamtengehälter, die zwar im Dezember 2021 zur Auszahlung kamen, je-

doch Gehälter für Januar 2022 darstellen. 

 

Der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse beinhaltet gewährte Baukostenzuschüsse in Höhe von 

496.051,03 Euro sowie Investitionszuschüsse in Höhe von 580.879,54 Euro an den Zweckverband Grup-

penklärwerk Leudelsbach. 

 

 

4.3.4 Eigenkapital 

 

Das Eigenkapital beträgt -98.455,06 Euro (Vorjahr: -258.602,99 Euro). 

 

Eine negative Darstellung des Eigenkapitals ist laut GPA im NKHR nicht zulässig (nur im HGB). Dies wurde 

im Rahmen der Abschlussbesprechung zwischen den Fachbereichen Finanzen und Revision, dem  

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg und der GPA am 28.08.2018 besprochen. Der damalige Fach-

bereichsleiter Finanzen wies darauf hin, dass eine andere Darstellung nicht möglich sei und unter dem As-

pekt, dass das Eigenkapital durch Gebühren im 5-Jahres-Rythmus ausgeglichen wird, er dies so umsetzen 

wird.  

 

Im Rahmen der Novellierung des Eigenbetriebsrechts wird der o.g. Umstand behoben. 

 

Bilanzposition 
31.12.2021 31.12.2020 Veränderung 

in Euro in Euro in Euro 

Fehlbeträge aus Vorjahren 258.602,99 549.889,59 -291.286,60 

Jahresergebnis -160.147,93 -291.286,60 131.138,67 

Summe Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 98.455,06 258.602,99 -160.147,93 

Summe Eigenkapital 98.455,06 258.602,99 -160.147,93 



STADT LUDWIGSBURG Fachbereich Revision  
 

 
 

Prüfungsbericht I-14/2022/0016: Jahresabschluss 2021 -Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg 17 

Auf die Festsetzung eines Stammkapitals wurde gem. § 12 Abs. 2 EigBG i.V.m. § 3 Betriebssatzung des 

Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg verzichtet.                                         

 

Rücklagen wurden keine gebildet, daher weist die Bilanzposition „Rücklagen“ zum Jahresende 0,00 Euro 

aus. Die Überschüsse aus 2018 bis 2020 wurden mit den Fehlbeträgen aus Vorjahren verrechnet und nicht 

in die Rücklagen eingestellt. 

 

Das Jahresergebnis beträgt 160.147,93 Euro. Dieser Überschuss wird mit dem Fehlbetrag aus Vorjahren 

i.H.v. 258.602,99 Euro verrechnet. 

 

 

4.3.5 Sonderposten 

 

Nach § 40 Abs. 4 GemHVO können Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen,  

Investitionsbeiträge und Sonstiges in der Bilanz ausgewiesen werden und über die voraussichtliche 

Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstands ertragswirksam aufgelöst werden. 

 

Bilanzposition 
31.12.2021 31.12.2020 Veränderung 

in Euro in Euro in Euro 

Sonderposten für Investitionszuweisungen 8.641.047,50 8.135.113,62 505.933,88 

Sonderposten für Investitionsbeiträge 3.565.480,26 3.681.478,04 -115.997,78 

Sonderposten für Sonstiges 272.836,27 25.605,14 247.231,13 

Summe Sonderposten 12.479.364,03 11.842.196,80 637.167,23 

 

 

Unter Investitionszuweisungen versteht man Finanzhilfen, die zur Erfüllung von Aufgaben von einem öffent-

lich-rechtlichen Aufgabenträger (z.B. Bund oder Land) zur Verfügung gestellt werden (vgl. Kommentar zu § 

40 GemHVO). 

Der größte Teil der Investitionszuschüsse resultiert aus in der Vergangenheit geleisteten Zuschüssen des 

Landes für den Bau der Kläranlagen. Hinzu kommen Beträge von Nachbarkommunen, die teilweise in Lud-

wigsburg ihre Abwässer einleiten und deshalb auch Investitionskostenzuschüsse an die SEL bezahlen. 

 

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach KAG und die Erschließungs-

beiträge nach BauGB, die von der Kommune von den Grundstückseigentümern als Ersatz für die 

Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen erhoben werden. Der Sonderposten 

wird mit der Bekanntgabe des Bescheids passiviert. 

Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind nach näherer Bestimmung der  

Abwassersatzung berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentlichen Abwasseranlagen anzu-

schließen, diese zu benutzen und das gesamte auf den Grundstücken anfallende Abwasser der Stadt zu 

überlassen. Die Stadt erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die Anschaffung und Herstellung 

der öffentlichen Abwasseranlagen einen Abwasserbeitrag. Dieser besteht aus Kanal- und Klärbeitrag. 

 

Zu den Sonderposten für Sonstiges gehören sämtliche Posten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, 

wie zum Beispiel Geldspenden mit einem investiven Verwendungszweck. 

 

 



STADT LUDWIGSBURG Fachbereich Revision  
 

 
 

Prüfungsbericht I-14/2022/0016: Jahresabschluss 2021 -Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg 18 

4.3.6 Rückstellungen 

 

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr 

zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder Fälligkeit ungewiss sind (§ 90 Abs.2 GemO). Mit 

einer Inanspruchnahme muss am Bilanzstichtag ernsthaft zu rechnen sein. Rückstellungen dienen somit der 

periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen 

führen.  

Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages anzusetzen, d.h. in Höhe desjenigen Betrags, welcher 

zum Zeitpunkt der künftigen Inanspruchnahme tatsächlich aufzubringen ist (einschließlich eventueller künf-

tiger Preis- und Kostensteigerungen). Langfristige Rückstellungen sind außerdem mit marktgerechten Zinss-

ätzen abzuzinsen. 

Die Pflichtrückstellungen sind in § 41 Abs. 1 GemHVO abschließend aufgeführt.  

Nach Abs. 2 dieser Vorschrift können weitere Rückstellungen gebildet werden (Wahlrückstellungen).  

 

Bilanzposition 
31.12.2021 31.12.2020 Veränderung 

in Euro in Euro in Euro 

Rückstellung Gebührenausgleich 3.058.799,51 2.824.189,51 234.610,00 

Rückstellung ausstehende Rechnungen 815.901,37 708.804,21 107.097,16 

Rückstellung Urlaub und Überstunden 74.527,57 74.526,07 1,50 

Summe Rückstellungen 3.949.228,45 3.607.519,79 341.708,66 

 

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg wies zum Bilanzstichtag insgesamt 3.949.228,45 Euro 

(Vorjahr: 3.607.519,79 Euro) unter den Rückstellungen aus. 

Dabei entfallen auf die Gebührenüberschussrückstellungen 3.058.799,51 Euro (Vorjahr: 2.824.189,51 

Euro) und auf sonstige Rückstellungen 890.428,94 Euro (Vorjahr: 783.330,28 Euro). 

 

 

4.3.7 Verbindlichkeiten 

 

Bilanzposition 
31.12.2021 31.12.2020 Veränderung 

in Euro in Euro in Euro 

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 53.693.328,94 53.753.635,97 -60.307,03 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 549.446,50 1.387.928,83 -838.482,33 

Sonstige Verbindlichkeiten 179.791,92 182.856,42 -3.064,50 

Summe Verbindlichkeiten 54.422.567,36 55.324.421,22 -901.853,86 

 

 

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen mit insgesamt 53.693.328,94 Euro beinhalten im Wesentlichen 

Verbindlichkeiten gegenüber verschiedenen Kreditinstituten in Höhe von 25.685.484,25 Euro (Vorjahr 

25.645.791,28 Euro) sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (u.a. Trägerdarlehen und Bürgerstiftung) 

in Höhe von 27.007.844,69 Euro (Vorjahr 28.107.844,69 Euro). 

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden regelmäßig getilgt, die Zinssätze sind marktüblich 

und angemessen. Das von der Stadt Ludwigsburg gewährte Trägerdarlehen im Wert von 17.427.844,69 Euro 

wurde seit dem Jahr 2014 unverändert mit 5,5 % verzinst, die sog. Niedrigzinsphase der vergangenen Jahre 
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wurde bisher bei der Berechnung des Zinssatzes nicht mitberücksichtigt. Die Zinsen für das Trägerdarlehen 

betrugen im Berichtsjahr 958.531,44 Euro, das Trägerdarlehen ist tilgungsfrei gestellt. 

 

Die Verwaltung der Stadt Ludwigsburg hat den kalkulatorischen Zinssatz im Jahr 2022 neu ermittelt, dieser 

wurde in der Gemeinderatssitzung am 23.03.2022 auf 3,0 % festgelegt. Daraufhin erfolgte ebenfalls die 

Anpassung des Zinssatzes für das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb mit Fälligkeit ab dem 01. Januar 2023 

(Vorl. Nr. 248/22). Der künftige jährliche Zinsaufwand beträgt 522.835,36 Euro, die Gebührenkalkulation 

wird in der Zukunft somit spürbar entlastet. 

 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betrugen zum 31.12.2021 549.446,50 Euro und be-

inhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus diversen Kanalsanierungsmaßnahmen und Entsorgungsleis-

tungen. Der relativ starke Rückgang des Bestands der offenen Verbindlichkeiten im Vorjahresvergleich hängt 

unter anderem mit den im Jahr 2020 eingebuchten Feststellungsbescheiden für die Abwasserabgaben für 

das Einleiten von Schmutzwasser betreffend die Jahre 2017 und 2018 zusammen, welche im Berichtsjahr 

ausgeglichen wurden.  

 

Die sonstigen Verbindlichkeiten mit 179.791,92 Euro bestehen hauptsächlich aus den jährlich durchzufüh-

renden Zinsabgrenzungen. 

 

 

4.4 Anhang und Anlagen zum Anhang 

 

Der Jahresabschluss ist nach § 95 Abs.2 GemO um einen Anhang zu erweitern, der ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune vermitteln soll. 

Im Anhang sind gemäß § 53 GemHVO diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der 

Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind. Ferner sind als Anlage anzu-

geben: 

• die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und eventuelle Abweichungen hiervon 

• Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten 

• der Anteil an den beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen 

• die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 

• eine Übersicht über die ins Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen  

• die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 

• der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haus-

haltsjahr ausgeschieden sind 

 

 

Der Anhang und die Anlagen wurden insbesondere daraufhin geprüft, ob sie vollständig im Hinblick auf die 

Pflichtbestandteile sind, korrekte Angaben beinhalten und ob insgesamt eine ordnungsgemäße Darstellung 

der Vermögens- und der Schuldenlage der Stadt vermittelt wird.  

 

Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorgaben und enthält alle wesentlichen Punkte.  
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4.5 Pensionsrückstellungen 

 

Pensionsrückstellungen bildet der KVBW zentral für seine Mitglieder gemäß § 27 Abs. 5 GKV.  

 

Deshalb dürfen Pensionsrückstellungen auch nicht als Wahlrückstellung bei der Gemeinde gebucht 

werden (§ 41 Abs. 2 GemHVO). Diese hat lediglich den auf sie entfallenden Anteil im Anhang zum Jahres-

abschluss auszuweisen (§ 53 Abs.2 Nr.4 GemHVO). 

 

Der Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstel-

lungen für die Beamten des Eigenbetriebs ist in der Bescheinigung der Stadt Ludwigsburg enthalten und 

wird dort für den Eigenbetrieb nicht gesondert ausgewiesen. 

 

 

4.6 Rechenschaftsbericht 

 

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dieser hat gemäß § 54 GemHVO 

den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs unter dem Gesichts-

punkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlus-

ses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Planansätzen zu erläutern und eine 

Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. 

 

Der Rechenschaftsbericht soll (§ 54 Abs. 2 GemHVO) auch darstellen 

1. die Ziele und Strategien, 

2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, 

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, 

4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung, 

5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und 

6. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen. 

 

Der Rechenschaftsbericht vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild. Die wesentli-

chen Ergebnisse des Jahresabschlusses und die Abweichungen der Jahresergebnisse von den Planansät-

zen wurden erläutert. 
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4.7 Risikomanagementsystem 

 

Die Aufgabe eines Risikomanagementsystems besteht darin, Chancen und Risiken des unternehmerischen 

Handelns zu identifizieren, zu managen und damit die Organisation bei der Erreichung der 

Organisationsziele sowie der Verhinderung von Ressourcenverlusten zu unterstützen. Außerdem trägt das 

Risikomanagement dazu bei, Gesetze und Vorschriften einzuhalten, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

Ergebniszielen und korrespondierenden Risiken zu ermöglichen und die Kommunikation sowie den 

Umgang mit Chancen und Risiken zu verbessern.  

 

Der Fachbereich Revision empfiehlt zur strukturierten Behandlung der Chancen und Risiken den schrittwei-

sen Aufbau eines Risikomanagementsystems. Es ist sinnvoll, die Risiken (und Chancen) in einer Matrix dar-

zustellen. Hierbei sind unter anderem die Kategorien Eintrittswahrscheinlichkeit, Häufigkeit und Auswirkun-

gen zu betrachten. 

 

Nach Rücksprache mit dem Eigenbetrieb musste dieser Punkt aufgrund der angespannten personellen Si-

tuation zurückgestellt werden. Sobald wieder die entsprechenden Kapazitäten vorhanden sind, wird mit der 

Einführung eines Risikomanagements begonnen. 

 

Der Fachbereich Revision ist sich der Aufgabenfülle des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg be-

wusst. Deshalb ist es umso wichtiger, die Sachverhalte genau zu kennen, die dazu führen könnten, dass 

diese Aufgaben nicht bzw. schlecht erfüllt werden. Mit der Einführung eines Risikomanagements soll eine 

Sensibilisierung der Geschäftsleitung und Mitarbeiter erreicht werden. Dafür müssen die wesentlichen Risi-

ken identifiziert, dokumentiert und bewertet sowie Maßnahmen festgelegt werden, wie mit diesen Risiken 

umzugehen ist. 
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5. Abschließendes Prüfungsergebnis 

 

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Rechenschaftsberichts des 

Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2021 

geprüft. Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage des § 111 Abs. 1 i.V.m. § 110 GemO. Die Buchführung und 

die Aufstellung von Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht erfolgten nach den kommunalrechtlichen 

Vorschriften und liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs. 

 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 

Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Rechenschaftsbericht abzugeben. 

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Eigenbetriebs.  

 

Ludwigsburg, den 04.10.2022 

 

 

 

                                                    
E. Dettweiler  F. Kielneker 

Prüferin        Prüfer 

 

 

 
A. Meier 

Fachbereichsleitung  
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